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Diese Maßnahme tritt nicht früher in 
Kraft, als sie nicht die Genehmigung des 
1\lliierten Rates erhalten hat . 

. Regierungsvorlage. 

Bundesverfassungsgesetz vom 
1946, betreffend die Änderung der Grenzen 
zwischen den Bundesländern Niederösterreich 

und Wien (Gebietsänderungsgesetz). 

Der Nationalrat :hat beschlossen: 

zur Grundparzelle Nr. 53, weiterhin bis zur süd
östlich~n Ecke ,di'eser und ,endang ihrer östlichen 
BegrenzullJg bis zur nordö'stlichen Ecke derselben. 
Von da schneidet die GrenZie ,die Grundparzelle 
Nr. 401 sowie die Straßenparzelle Nr. 286 in 
nöndlicher Richtung his zur westlichen Begren-

Abschnitt I. zung der GrundparZielle Nr. 398/2 und verläu'ft 
§, 1. :Das dem Bundeslande Wien im JQhre ,1938 am östlichen Rlande der iExellbergstraße nordwärts 

einverleibte,'Gebiet ,des Bundeslandes Niederöst,er- his in Idie Höhe ,der nör;dlichen Ecke der Grund
reich .fällt, soweit es Qußerlhahb der im § 2 ~nge- par,zelle Nr. 398/1, entLang der nördlichen Be
führten Grenzen liegt, an das lBundesland Nieder- greruzung dieser GrundparzeHeund der Gl1un,d
österreich zurück. . parzelle Nr. 51/1 der S;mparzellen Nr. 48 und 47 

§ 2. (1) D~e Gelbiet!>grenze des BundesLandes 'bis zur Wegparzelle Nr. 287 ,sowie ,der westlichen 
Wien gegenülber ,dem Bundeslande Niederö,ster- B'egrenzung der Grundparzellen Nr. 397, 345 
reich verläuft, 'am linken Donauufer beginnend, und 333. nie Grenze kreuzt dann die Bachpar-

, längs ,der Stadtgrenz,e vom }ahre 1937 bis zur zellen Nr. 292 un,d 410 und führt an der weStli0en 
Grenze der K'atastmlgemeinde Stammersdont,,, Begrenzung der G:un~par~eHe. Nr: 332 - diese 
u,rnf,aßt diese Katastralgemeinde bis an ,~lie Sta;dt- ,Grundparzelle 'SOWie samtliche lJ1 ,diesem Absatze 
grenze 1937 hei LeopoIdau, .ifolgt im' weiteren .an,gef~hrten ~a~zellen ,geihören zur K,~ta:stf,al
Ver.lauf den äußer,en ,Koatastm1grenzen Süßen- ,gememde W,e~dh,:glb~ch - 13,0 m Qufwarts d~sf 
brunn, Breitenlee und iEßlirtg' urt,d m~ndet wie- :Dor~~ac~es, W,? .sie ,di~ Grundparzel~e Nr. 332 i~ 
der in die Stadtgrenze 1937 im Gebiete der Lobau nOI'dosth~her R.~cht1.~ng durchlSchne~~et und bel 
ein, [folgt dieser bis 0Ur Mitte :des Donaustromes Grenzstel~ 150 mdle Grenz~ 19~7 lJ1,der Kata
und verläuft stromaufwärts in der Strommitte . ,stral~emem~e NeuwQldegg ~ll:mundet. Von. da 
bis zur Höhe der Grenze der Katastral- laib Ibil.clet ,dIe Grenz'e 19~7 ibiS zur ehemali'K.en 
gemeinde Alhern. Sie verläuft dann an Tras~e der~.ahl:nJberg-Sellbahn und entlang .dle
der ~üdlichen Grenze dieser Katastralge- ,ser hi,szur nordhchen Ecke d~r Katastn~1.gememde 
meinde bis zur Stadtgrenze 1937, der sie 'Koa:hlenbergerclol'f (Grenzstem 24.6)dle Grenze .. 
bis zur Einmündung der Katastralgrenze (3) Die Grenze nimmt weiterhin ihren Verlauf 
Unterlaa folgt. Von ,diesem Punkte aus führt sie in der Mitte ,der Grundparzellen Nr. 3288/1, 
zuerst sü,dlich, ,dann westlich, woibei sie Idie K,atoa- /3288/2, 2907/2 und 2907/3 und umfaßt das Ge
stm1gemeinden UnterhiJa, Oberlaa, Rotihneusieldl, Ibäude "Donauwarte", so daß der- nordwestliche 
Inzersdor1f, Erla,a Ibei Wien, Sielbenlhirten, Liesing, Abgang :desselben zu Niederösterreich fällt. Von 
Atzg,ersdorf, Mauer, Rodaun, Kalksburg, Auhof der nördlichen Hauseckeo der "Donauwarte" kreuzt 

.i(Lainzer Tiergarten), Hadersdorf und Weidlingau ,die Grenze in nordöstlicher Richtung die Wiener 
einschließt, jedoch führ,t,die Grenze am nOl"ldwest- Straße, Straßenparzelle Nr. 3265/1 führt~Ülber die 
lichen Rande ,der 'Kauastralgemeinde Hadersdorf GrundparzeUe Nr. 3121/4 bis zum lBklihndurchlaß 
aort, wo Idie Exdbel"i~straße in das Gebiet dieser bei km 7'290 und Ifülhrtentlang des südwestlichen 
Kauastml,gemeinde ~ingrevft, ,entlang des südlich'en ~andes ,des lBahnkörpers' zwischen der Bahnpar
Straßenrandes. ~elle Nr. 3109/1 einerseits und den Grundparzel-

(2) Die Grenze verl~uft hiemUlf von der süd- len Nr. 3121/4, 3,121/5, 3266/1, 3120/1, 3'120/3, 
westlichen Ecke der GrundparzeUeNr. 403 ent- 3120/4, 3120/5, 3120/6 und der I$tmßenparzeIle 
lang ,der westlichen B~grenzung derselben bis cNr. 3265/1 bis zum Schnitupunkt, ,der durch Ver-· 
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iängerung der~üd1ichen_ Gr-enze der W-egparzelle 
Nr. 3117/22 in oder Richt-ung _Zur Reichsstmße 
entst'eiht. Von diesem Schnittpunkt führt die 
Grenze entLang dieser Linie, - rue Bahnparzelle 
Nr. 3109/1 sowie die Grundparzelle iNr. 3113/8 
schneidend, zur W-egparzdle Nr. 3117/20, üiber
quert diese und folgt en.tlang ,der südlichen Gren
ze ,der Wegparzelle Nr. 3U7122 in ungdährOder
selben Richtung Ibi,s zur Mitte des Don,austromes, 
sodann stromabwärts in Ider 'Mitt-e ibis an die 
Grenze der Katastnalgemeinde Schwarze Lackenau 
und VOn da zum Aus~aIllg-spun:kt der Grenzzie
thung ,am liniken IDona-uUlfer. Sämtliche in diesem 
Ahsatz ,angefü-hrten Parzellen gehören z-ur Kata
. str,algemeinde Klosterneulbul'g. 

§ 3.(1) In ,den Gebietsteilen, die an das Bundes
land Niederösterreich zurückfallen, hleiht das im 

- Zeitpunkt des Inkrafttretens -dieses Bundesver
fa.ssungsgesetzes geltende Recht vorläufig III 

Wirksamkeit. 
(2) In den an ,das Bundesland Niederöst-erreich 

fallenden Gl'lbietsteden kann durch Veror-dnung 
der niederösterreichischen Landesregierung nie
derösterreichisches Landesrecht, in -den bei dem 
Bundeslande Wien verBleibenden Gebietsteilen 
durch Verordnung der Wiener Landesrl'lgierung 
Wiener Landesrecht, soweit ,diesesaUlf die im 
Jahre 1938 dem Bundeslande Wien -einverleibten 
und ,auf die bei dem BundesLande Wien ver
bleihenden Geibiet'steile noch nicht ausgedehnt 
wurde, eingefü-hrt werden. 

§ 4. ;Die ,durch ,die Ge'bietsänderungen eI1for,der
liehe Auseinandersetz-ung ""wischen dem Bu.ndes
landeNiederösterreich und dem Bundeslande 

--,Wien wird durch VercinJbarung zwischen den 
beiden Gelbierskörpel'schaften,geregelt. 

Abschnitt 11. 
§ 5. (1) Ober 'Streitigkeiten, die sich aus der 

Aluseinandersetzung (§ 4) el'gelben; 'entsche1det ein 
-'. 

Schiedsgericht, das aus je drei von ,der niederös'ter
ireichischen und der Wiener Landesregierung zu 
entsendendc.n Mitgliedern und ,aus einem von 
diesen Mi1lglie,dern gewäJhlten Vorsitz'enden be
steht. ~rgibt sich bei :der Wahl des Vorsitzenden 
keine Mehrheit, so ist ,der Präsident des Verf_as~ 
sungsgerichtshafes zu ersuchen, -die Stelle des Vor
sitzenden zu ülbernehmen oder eine andere Per'son 
'zum Vorsitzenden z-u bestellen. 

(2) Das SchiedSigericht ist lbei Anwesenheit von 
zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlußf~hig. Es 
f,aßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehr
heit. Der Vorsitzende gbbt 'Seine 'Stimme nur bei 
Stimmengleichhei t aib . 

§ 6. (1) Die zur Durchführung ,die,ses Bundes
ve'rfassungsgesetzes 'und ,der nach Artikel 3 des 
Bundesverfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 übereinstimmenIden Vertf3issungsgesetze des 
Bundeslandes Niederosterl'eich und ,des Bundes
iandes Wien ertforderlichen Maßnahmen sind frei 
von 'Steuer?, Gebüliren, Albg~bcn und Lasten. 

(2) Die auf Grund dieses BUl1Idesvct1f,assungs
gesetzes erforderlichen Grundbuchi>eintmgungen 
sind lediglich unter Berufung auf -die Bestim
mung-t!n dieses Bundesverf,assungsgesetzes durch
zwführ-en (§ 33 ,Allgemeines Grund!buchgesetz). 

§ 7. (1) IDieses Bundesvertfassungsgesetz tritt 
zwei Monate nach Ablauf-des Monat'es, in dem 
es kundgemacht 'Wurde, in Kraft. 

(2) Mit seiner VoHziehung ist Idas B'undesmini
.sterium für Inneres, hinsichtlich des § 6, Abs. (1), 
-das .Bundesministerium ,für Finanzen, und hin
sichtlich des § 6, Albs. (2), das Bundesniinisterium 
für Justiz, diese bei-den im :Einvernehmen. mit 
dem Bundesministerium für Inneres, betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Mit dem Gesetz über Gebieti'N.eränderun
gen im Lande österreich vom 1. Oktober 1938, 
Deutsches R. G. BI. 18. 1333,.wurden einige 
Gemeinden des Landes Niederösterreich dem 
Gebiete der Stadt Wien einverleibt. . 

Die vorläufig.e Vertassung vom 1. Mai 1945, 
St. G. Bl. Nr. 5, bestimmte, daß die sich dar
aus ergeibenden Grenzen zwischen den 
Bundesländern . Niederösterreich . und Wien 
bis zur Klärung -der einschlägigen Fragen 
durch die V-olksvertretun:g einstweilen beste
hen bleiben. Aber schon bei den Wahlen er
gab sich die Notwendi,gkeit, die Wahlgebiete 
Wien und Niederösterreicb abweichend von 

d:en politischen Grenzen d,ie,ser beiden Län" 
der fest:/lUsetzen. Seit dieser Zeit schweben 
nun Verhandlungen, die jetzt zum Abschlusse 
gekommen sind und ihren Niederschlag in 
übereinstimmenden Verfassungsgesetzen die
ser Bundesländer gefunden haben. 

Der Gesichtspunkt, von dem aus hier die 
neue Grenzziehung er!ol,gen soll, ist ·kurz ~ol
gender: 

Die Gebietsteile, die ehemals zu Nieder
österreich 'gehörten, aber aus wirtschaft
lichen, städtebaulichen, Vlerkehl1stechnischen 
oder sonstigen Gründen für die Stadt Wien 
von solcher Bedeutung geworden sind, daß 

/ 
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sie mit dem Wiener Stadtg~biet iils ver
schmolzen erscheinen, sollen weiterhin bei 
Wien verhleiben. Gebietsteile hingegen, die 
rein ländlichen Charakter tragen od,er deren 
Wichtigkeit für N,iedel'!österveich außer Streit 
steht, sollen wieder 'zu Niederösterreich zu
rückkommen. 

3 

stimmendes Bundesverfassungsgesetz not
wendig. 

Das vorgelegte Bundes,verfassungsgesetz 
stimmt in seinem Abschnitt I (§§ 1 bis 4) 
mit dEm Lalldesvertassungsgesetzen überein. 
Di,ese Bestimmungen enthalten die neuen 
Grenzen und die damit 'zusammenhängende 
administrative Regelung. Der Abschnitt II 

Nach Artikel 3 des Bundes-Ve-rfassungsge- sieht in § 5 edn Schiedsgericht für den Fall' 
setzes in der Fassung von 1929 kann die I von Streitigkeiten vor. Der § 6 gewährt 
änderung von Landesgrenzen nur durch Steuerfreiheit bei den ,zur Durchführung der 
übereinstimmende Vevfassungsgesetze des neuen Grenzen erforderlichen Maßnahmen. 
Bundes und der beteiligten Länder erfolgen. Außer~em enthält er auch eine Bestimmung 
Es ist dalwr neben der Erla,ssung der Landes- zur Vereinfachung des Grundbuchsverfah
gesetze auch noch ein mit diesen überein- rens. 
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